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Landkreis Stendal
Tagesordnung 

für die 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am: 10. Oktober 2007
Beginn: 17:00 Uhr
Ort: Landratsamt Stendal, Raum 6, Hospitalstr. 1-2

Öffentlicher Teil:
Punkt 01: Begrüßung und Eröffnung
Punkt 02: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit, der fehlenden

Ausschussmitglieder sowie der Tagesordnung
Punkt 03: Feststellung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungs-

prüfungsausschusses
Punkt 04: Anfragen und Hinweise

Nichtöffentlicher Teil:
Punkt 05: Feststellung des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift  der 9. Sitzung

des Rechnungsprüfungsausschusses
Punkt 06: Informationen über den Stand und die bisherigen Ergebnisse der

Jahresabschlussprüfung 2006 
Punkt 07: Anfragen und Hinweise

gez.: E. Trumpf
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

VGem Stendal-Uchtetal
Satzung 

zur Erhebung von Beiträgen für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung 
in der Gemeinde Heeren (Gewässerunterhaltungsbeitragssatzung - GUBS)

Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA, S. 568), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften vom 16.11.2006 (GVBl. LSA S. 522), des § 106 des Wassergeset-
zes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.06.2006
(GVBl. LSA S. 248, 249), § 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt
(KAG-LSA) vom 11.06.1991 (GVBl. LSA, S. 105) i.d.F. der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. LSA, S. 405), zuletzt geändert durch das Erste Rechts- und Verwaltungsvereinfachungs-
gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698), hat der Gemeinderat der Gemeinde Heeren in seiner
Sitzung vom 20.09.2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Gegenstand der Abgabe
(1) Die Gemeinde Heeren ist nach § 104 Abs. 3 Nr. 1 WG LSA kraft Gesetzes Mitglied in den Un-
terhaltungsverbänden „Uchte“ und „Tanger“.
Gemäß § 105 Abs. 2 WG LSA in Verbindung mit § 28 Abs. 1 des Gesetzes über Wasser- und Bo-
denverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) ist die Gemeinde Heeren verpflichtet, den Unterhal-
tungsverbänden „Uchte“ und „Tanger“ einen jährlichen Verbandsbeitrag zur Erfüllung seiner er-
forderlichen Aufgaben zu leisten.
(2) Die Gemeinde Heeren legt den jeweiligen Beitrag nach § 106 WG LSA vorrangig auf die Ei-
gentümer, Erbbauberechtigten oder ersatzweise auf die Nutzer der im Gemeindegebiet gelegenen,
zum jeweiligen Verbandsgebiet gehörenden und der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen
um.

§ 2 Abgabepflichtiger
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers
der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht
nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle
des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen
sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i.S. von § 8 Abs. 1 des Vermö-
genszuordnungsgesetzes.
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend für den ihnen zurechenbaren An-
teil des Beitrages pflichtig.

(4) Nießbraucher, Mieter und Pächter und sonstige Nutzer des Grundstücks haften für den ihnen
zurechenbaren Anteil des Beitrages.

§ 3 Grundstück
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtli-
chen Sinne.
(2) Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht
vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grund-
stück. Der Beitragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar,
insbesondere durch amtliche Dokumente nachzuweisen.

§ 4 Erhebungszeitraum, Veranlagung, Fälligkeit, Vorausleistung
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an deren Anfang die Beitragsschuld entsteht.
(2) Der Beitrag wird durch Bescheid als Jahresbetrag festgesetzt. Im Beitragsbescheid kann be-
stimmt werden, dass dieser auch für die folgenden Kalenderjahre gilt (Fortgeltungsbescheid). Die
Festsetzung gilt in dem Fall solange weiter, bis die Gemeinde Heeren den Beitrag neu festsetzt.
Der Beitrag kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.
(3) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig, frühestens jedoch am
15. August eines jeden Kalenderjahres. 
Bei Fortgeltungsbescheiden wird die Abgabe jeweils zum 15. August eines jeden Jahres fällig.
(4) Setzen die Unterhaltungsverbände „Uchte“ und „Tanger“ gegenüber der Gemeinde Heeren ei-
ne Vorausleistung zum Beitrag fest, so kann die Gemeinde Heeren gegenüber dem Beitragspflich-
tigen ebenfalls eine Vorauszahlung nach Maßgabe dieser Satzung erheben.

§ 5 Abgabemaßstab
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksgröße bemessen. Stichtag zur Feststellung der Grund-
stücksgröße ist der 01.01. eines jeden Kalenderjahres.
(2) Bei der Bemessung der Grundstücksflächen gelten als Nutzungsfaktoren 

a) für Waldflächen 0,6
b) für versiegelungsrelevante Flächen 2,5
c) für sonstige Flächen 1,0

§ 6 Abgabesatz
Der Beitragssatz für das jeweilige Verbandsgebiet wird jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung
der Gemeinde Heeren festgesetzt.

§ 7 Auskunfts- und Duldungspflicht
(1) Die Beitragspflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde Heeren jede Auskunft zu ertei-
len, die für die Festsetzung und Erhebung des Beitrages erforderlich ist.
(2) Die Gemeinde Heeren kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft ver-
pflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen.

§ 8 Anzeigepflicht
Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde Heeren vom Veräußerer
innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

§ 9 Datenverarbeitung
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Beitragspflichten sowie zur Festset-
zung und Erhebung dieser Beiträge ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 DSG-LSA) der hierfür erfor-
derlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 DSG-LSA (Vor- und
Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und
Grundbuchbezeichnung) durch die Gemeinde zulässig.
(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melde-
rechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt gewordenen personen- und
grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von
den entsprechenden Ämtern (Finanz- und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grund-
buchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen kann.

§ 10 Ordnungswidrigkeit
(1) Ordnungswidrig i.S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder leichtfer-
tig

1. entgegen § 7 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich 
Auskünfte nicht erteilt;

2. entgegen § 7 Abs. 2 verhindert, dass die  Gemeinde Heeren an Ort und Stelle ermitteln kann 
und erforderliche Hilfe verweigert;

3. entgegen § 8 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines 
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Monats schriftlich anzeigt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 EURO geahndet werden.

§ 11 Inkrafttreten
(1) Diese Beitragssatzung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 01.01.2008 in Kraft.
(2) § 5 Abs. 2 tritt mit Bekanntgabe des Inkrafttretens des § 1 Nr. 55 Buchst. b Doppelbuchst. aa
des Vierten Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt hinsichtlich
des § 105 Abs. 2 Satz 2  durch  das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium in Kraft.

Heeren, den 20.09.2007

Wolfgang Eckhardt
Bürgermeister

Stadt Stendal - Planungsamt
Bekanntmachung

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Erstellung des Landschaftsplanes für  
Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VGem) Stendal-Uchtetal

Am 15.11.2006 erfolgte im Amtsblatt eine Bekanntmachung über die „Unterrichtung der Öffent-
lichkeit über die Beteiligung der EU an der Förderung des Landschaftsplanes für die Gemeinden
Buchholz, Groß Schwechten, Heeren, Insel, Möringen, Nahrstedt, Staats, Uchtspringe, Uenglin-
gen, Vinzelberg und Wittenmoor der Verwaltungsgemeinschaft (VGem) Stendal-Uchtetal“.
Die Förderung der Erstellung des o. g. Landschaftsplanes wird im Rahmen des Operationellen Pro-
gramms Sachsen-Anhalt gewährt, das gemeinsam von der Europäischen Union, dem Bund und
dem Land Sachsen-Anhalt finanziert wird. Im Rahmen dieses Programms beteiligt sich der Eu-
ropäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abt. Ausrichtung (EAGFL-A)
mit 75 % an den öffentlichen Ausgaben.

Am 30.11.2006 wurden den o. g. Gemeinden erste Entwürfe zum Landschaftsplan vorgestellt.

Am 03.04.2007 informierte die Verwaltung die betreffenden Gemeinden über den aktuellen Pla-
nungsstand.
Der Landschaftsplan liegt mittlerweile vor und kann in der Stadt Stendal sowie in den o.g. Ge-
meinden eingesehen werden. Interessierte Bürger wenden sich bitte an das Planungsamt, 39576
Stendal, Moltkestraße 34-36, Tel. 03931/65-1543 bzw. an die entsprechenden Gemeinden. Anre-
gungen können bis zum 25.10.2007 schriftlich oder mündlich zur Niederschrift geäußert werden.

Stendal, den 02.10.2007

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister der Stadt Stendal als Trägergemeinde der VGem Stendal-Uchtetal

Stadt Stendal - Planungsamt
Bekanntmachung der Stadt Stendal
Bebauungsplan Nr. 32/97 „Westwall/Wüste Worth“ im
förmlich festgelegten Sanierungssatzungsgebiet Altstadt

hier: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB zur überarbeiteten städtebaulichen Konzeption 

Der Haupt- und Personalausschuss der Stadt Stendal hat in seiner Sitzung am 04.12.2006 die Über-
arbeitung des bisherigen Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 32/97 „Westwall/Wüste Worth“ im
förmlich festgelegten Sanierungssatzungsgebiet Altstadt beschlossen. Dem vorliegenden städte-
baulichen Konzept zur straßenbegleitenden Bebauung der ehemaligen Mühlenstraße auf den nord-
westlichen Teilflächen des Grundstücks Westwall 19 wurde vom Grundsatz her zugestimmt. 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Nr. 32/97 „Westwall/Wüste Worth“

Das Plangebiet liegt im Sanierungsgebiet „Altstadt-Stendal“, Flur 30, und umfasst eine Gesamt-
fläche von ca. 3,8 ha. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32/97 „West-
wall/Wüste Worth“ wird begrenzt:
- im Norden durch die südlichen Grundstücksgrenzen der Petrikirchstraße Nr. 34 bis 45 und des
Flurstücks 28
- im Nordosten durch die Ostgrenze der Straße Wüste Worth bis zur Einmündung in den Birken-
hagen
- im Südosten durch die Südgrenze der Straße Birkenhagen (Flurstücke 78/1 u. 79/1) und in der
Verlängerung Mönchskirchhof bis zur Einmündung in den Westwall (Flurstück 80 bis  84)
- im Westen durch die Ostgrenze der Straße Westwall im Bereich des Flurstücks 84 sowie der Nr.
17 bis 23 bis zur Knochenstraße unter Einschluss der Flurstücke 8, 9, 10 und im weiteren Verlauf
über die Petrikirchstraße bis zur Hausnummer 45.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der beigefügten topographischen Karte zu entneh-
men.

Entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB wird der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich frühzeitig über
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Überarbeitung der städtebaulichen Konzeption, die dem
weiteren Bauleitplanverfahren zugrunde gelegt werden soll, zu informieren.

Der Entwurf liegt zu Jedermanns Einsicht im Zeitraum vom 

05. Oktober 2007 bis einschließlich 19. Oktober 2007

während der nachstehenden Dienststunden im Stadthaus, Markt 14/15 im Erdgeschoss sowie im
Schaukasten des Verwaltungsgebäudes, Moltkestraße 34 - 36, 1. Etage (Foyer) öffentlich aus:
Montag bis Mittwoch 7.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 7.00 - 18.00 Uhr
Freitag 7.00 - 12.00 Uhr
Anregungen können während der o. g. Auslegungsfrist beim Planungsamt der Stadt Stendal, Molt-
kestraße 34 - 36, 39576 Stendal, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden.
Gleichzeitig wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Erörterung gegeben.    

Stendal, 02.10.2007    

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister

Stadt Havelberg
Satzung

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen 
der Stadt Havelberg (Ausbaubeitragssatzung -ABS-)

Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
05.10.1993 (GVBl. S. 5689) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 6 des Kommu-
nalabgabengesetztes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der derzeit gültigen Fassung hat
der Stadtrat der Stadt Havelberg in seiner Sitzung am 05.07.2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstellung, Anschaffung, Erweiterung,
Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze sowie
selbstständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen) erhebt die Stadt Havelberg, sofern Er-
schließungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden können, nach Maßgabe die-
ser Satzung Beiträge von den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG LSA, denen durch
die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Leistung ein Vorteil ent-
steht.
(2) Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme.
Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Auf-
wandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbil-
dung) gesondert ermitteln.

§ 2
Beteiligung der später Beitragspflichtigen

(1) Die Stadt Havelberg informiert die später Beitragspflichtigen spätestens einen Monat vor der
Entscheidung über die beitragsauslösenden straßenbaulichen Maßnahmen, über Art und Umfang
der Maßnahmen sowie der zu erwartenden Kostenbelastungen. Resultieren beitragsauslösende
Maßnahmen aus der Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen zu Einzelvorhaben (z.B. B-Pläne,
Grundsatzbeschlüsse), bei denen über Art und Umfang bereits informiert wurde, gilt die Informa-
tionspflicht nach Vorliegen und Mitteilung der voraussichtlichen Kostenbelastung an die später
Beitragspflichtigen als erfüllt.
(2) Bei grundhaften straßenbaulichen Maßnahmen in Anliegerstraßen, die den gesamten vorhan-
denen Straßenraum umfassen, erfolgt die Information und Beteiligung der später Beitragspflichti-
gen in Form einer Bürgerinformationsveranstaltung. Zur Veranstaltung sind die Stadträte zu laden.
(3) Bei straßenbaulichen Maßnahmen in den übrigen Straßen oder in Teillängen bzw. Teileinrich-
tungen von Verkehrsanlagen erfolgt die Information in schriftlicher Form.
(4) Die Stadt stellt die Entscheidung über eine beitragsauslösende Maßnahme bei grundhaften
straßenbaulichen Maßnahmen in Anliegerstraßen, die den gesamten vorhandenen Straßenraum
umfassen, unter den ausdrücklichen Vorbehalt, dass nicht eine Mehrheit der später Beitragspflich-
tigen widerspricht, wenn das öffentliche Interesse an dieser beitragsauslösenden Maßnahme nicht
bereits überwiegt. Ein überwiegendes öffentliches Interesse am Ausbau kann insbesondere bereits
gegeben sein, wenn beim grundhaften Ausbau der jeweiligen Anliegerstraße durch zeitliche und
räumliche Koordinierung mit Trägern öffentlicher Belange eine Kostenminimierung belegt ist, für
den Ausbau der Straße nur die bestätigten Mindestregelquerschnitte Anwendung finden, ein Plan-
feststellungsverfahren durchgeführt wurde, ein rechtsverbindlicher B-Plan existent ist oder ein
Grundsatzbeschluss gefasst wurde.
(5) Wird der Vorbehalt erklärt, so entscheidet der Stadtrat über einen Ausbau, wenn ein öffentli-
ches Interesse an dieser beitragsauslösenden Maßnahme besteht.
(6) Für die Feststellung der mehrheitlichen Ablehnung gilt, dass jedes Grundstück mit einer Stim-
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me vertreten ist. Die Ablehnung muss im schriftlichen Verfahren erklärt werden. Die Entscheidung
der später Beitragspflichtigen  wirkt auch gegen die Rechtsnachfolger.
(7) Über die Durchführung der Beteiligung der später Beitragspflichtigen erfolgt eine jährliche In-
formation an den Stadtrat.

§ 3
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für
1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 

Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Verkehrsanlagen 
benötigten Grundflächen, dazu gehört auch der Wert der von der Stadt hierfür aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. die Freilegung der öffentlichen Verkehrsanlagen;
3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung oder Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau und 

Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an 
andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderungen des 
Straßenniveaus;

4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, 
Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3;

5. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 
a) Randsteinen und Schrammborden,
b) Rad- und Gehwegen,
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen
d) Beleuchtungseinrichtungen,
e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen 

Verkehrsanlagen,
f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und Grünanlagen, soweit 

die Bestandteil der öffentlichen Verkehrsanlage sind;
6. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 

selbstständigen Grünanlagen und Parkeinrichtungen;
7. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung.

§ 4
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.
(2) Der Aufwand für

1. Böschungen, Schutz und Stützmauern,
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus wird den Kosten der Fahrbahn

zugeordnet.

§ 5
Grundstück

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtli-
chen Sinne.
(2) Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht
vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grund-
stück. Der Beitragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar,
insbesondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen.

§ 6
Vorteilsbemessung

(1) Die Stadt trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses von dem beitragsfähigen Aufwand
den Teil, der auf die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsanlagen durch die Allgemeinheit
oder die Stadt entfällt. Den übrigen Teil des Aufwandes haben die Beitragspflichtigen zu tragen.
(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt

1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr 
dienen sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen 60 v. H.

2. bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr
a. für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie 

Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen 35 v. H.
b. für Randsteine und Schrammborde, für Rad- und Gehwege - auch als 

kombinierte Anlage - sowie für Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen 
Verkehrsanlagen 50 v. H.

c. für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und andere Einrichtungen 
der Oberflächenentwässerung 40 v. H.

d. für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und Bushaltestellen 55 v. H.
e. für niveaugleiche Mischflächen 40 v. H.

3. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen
a. für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie 

Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen 25 v. H.
b. für Randstreifen und Schrammborde, für Rad- und Gehwege - auch als kom-

binierte Anlage - sowie für Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen 
Verkehrsanlagen 40 v. H.

c. für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und andere Einrichtungen 
der Oberflächenentwässerung 35 v. H.

d. für Parkflächen (auch Standspuren ohne Busbuchten) und Bushaltestellen 50 v. H.
4. bei außerhalb der geschlossenen Ortslage (Außenbereich) verlaufenden 

Gemeindestraßen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Straßengesetz LSA (StrG LSA) 20 v. H.
5. bei sonstigen öffentlichen Straßen nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 StrG LSA, die in der 

Straßenbaulast der Stadt stehen 60 v. H.
6. bei Fußgängerzonen 55 v. H.
7. bei selbstständigen Grünanlagen 60 v. H.
8. bei selbstständigen Parkeinrichtungen 60 v. H.

(3) Zuschüsse Dritter können, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, häufig zur
Deckung der Anteile der Stadt verwendet werden.
(4) Die Stadt kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichtigen durch eine er-
gänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine ande-
re Vorteilsbemessung sprechen.

§ 7
Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Verkehrsanlagen oder eines bestimm-
ten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke).
Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzungsflächen,
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksflächen mit
dem nach den §§ 7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktoren ergeben.
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich
nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen -
einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, ei-
ner Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB - richtet sich
die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8.
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 
Restfläche eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstückes;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche 
im Bereich des Bebauungsplanes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei den Grundstücken, die 
über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Flächen im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 

liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks;
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen Verkehrsan-
lage und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, bei 
Grundstücken, die nicht an die öffentliche Verkehrsanlage angrenzen oder lediglich 
durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwi-
schen der der öffentlichen Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer 
Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerb-
lich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Verkehrsanlage bzw. im Fall von Nr.
4 b) der der öffentlichen Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksseite in einer Linie da-
zu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder ge-
werblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die
1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport-

und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder innerhalb des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, oder

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaft-
liche Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zu-
grunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.

§ 8
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich
oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.
Dabei gelten als Vollgeschosse alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-
schosse sind. Kirchengeschosse werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im
Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbau-
ordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50
m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des
Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollge-
schoss um 0,25.
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flächen -
bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen
(§ 6 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen An-

lagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 
BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchst-
zulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) auf ganze Zahlen gerundet,

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bauli-
chen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte 
höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet,

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 
Vollgeschoss je Nutzungsebene,

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl
von einem Vollgeschoss,

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl
von zwei Vollgeschossen,

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung
überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungs-
wert nach a) - c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. d) - g) oder die Höhe der baulichen
Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 b) bzw. c) überschritten wird, die tatsächlich 
vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebau-
ung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 b) bzw. c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-

geschosse.
(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht

1. mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a BauNVO), oder oh-
ne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplanes überwiegend ge-
werblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Ver-
waltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

2. mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 
BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.

§ 9
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich 

oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, 
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils so genutzt werden 0,5

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzung 
in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaft-
liche Nutzung), wenn
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a) sie ohne Bebauung sind, bei
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333
cc) gewerbliche Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0
b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise 

genutzt werden können (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder landwirtschaft-
liche Nebengebäude vorhanden sind (z. B. Feldscheunen), für eine Teilfläche, 
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten durch die Grund-
flächenzahl 0,2 ergibt, 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine 
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt b),

e) sie gewerblich genutzt oder bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechne-
risch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächen-
zahl 0,2 ergibt, 1,5
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a),

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 
BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen,
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss 1,5

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung,
mit Zuschlägen von 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhan-
dene Vollgeschoss für die Restfläche gilt jeweils a). 1,0

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1.

§ 10
Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbstständig erho-
ben werden für

1. den Grunderwerb für die öffentliche Verkehrsanlage,
2. die Freilegung der öffentlichen Verkehrsanlage,
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Straßen und Wege ohne 

Moped-, Rad- und Gehwege sowie ohne Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen,
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Mopedwege oder eines 

von ihnen,
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines von

ihnen, 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines von

ihnen,
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und Geh-

wege oder eines von ihnen, 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächenentwässe-

rung der öffentlichen Verkehrsanlage,
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungseinrichtun-

gen der öffentlichen Verkehrsanlage,
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
11. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Grünanlagen.

§ 11
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme.
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der
Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung.
(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit
der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbildungsbe-
schluss.
(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen Arbei-
ten entsprechend dem von der Stadt aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind, der Beitrag be-
rechenbar ist und in den Fällen von Abs. 1 und 3 die erforderlichen Grundflächen im Eigentum der
Stadt stehen.

§ 12
Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald
mit der Durchführung der straßenbaulichen Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung
ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht bei-
tragspflichtig ist.

§ 13
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer
des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Ei-
gentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nut-
zungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so
ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.
(2) Für die Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetra-
gen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des
Vermögenszuordnungsgesetzes. 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil bei-
tragspflichtig.

§ 14
Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid
festgesetzt.

§ 15
Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach der
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

§ 16
Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Ver-
trag vereinbart werden.
(2) Zur Festsetzung des Ablösebeitrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 entstehende

Ausbauaufwand anhand der Kosten für vergleichbare Maßnahmen zu ermitteln und nach Maßga-
be der §§ 5 bis 8 auf die Grundstücke zu verteilen, denen durch die Inanspruchnahme oder die
Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Verkehrsanlage ein Vorteil ent-
steht. 
(3) Durch die Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 

§ 17
Billigkeitsregelungen

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung vorwiegend
Wohnzwecken dienende Grundstücke im Stadtgebiet mit 1.350 m2 gelten derartige Wohngrund-
stücke als i. S. von § 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA als übergroß, wenn die Vorteilsflächen die vor-
genannte Durchschnittsgröße um 30 v. H. (Begrenzungsfläche = 1.755 m2) oder mehr überschrei-
tet. Derartige in diesem Sinne übergroße Wohngrundstücke werden in Größe der Begrenzungs-
fläche in vollem Umfang, hinsichtlich der die Begrenzungsfläche bis zu 50 v. H. übersteigenden
Vorteilsfläche zu 50 v. H. und wegen einer darüber hinausgehenden Vorteilsfläche zu 30 v. H. des
sich nach §§ 5 bis 8 berechnenden Straßenbaubeitrages herangezogen.
(2) Für überwiegend Wohnzwecken dienende Grundstücke, die an mehr als einer vollständig in der
Baulast der Stadt stehenden öffentlichen Verkehrsanlage im Sinne dieser Satzung anliegen, ist der
sich nach Maßgabe dieser Satzung ergebende Beitrag nur zu 2/3 heranzuziehen. Den daraus ent-
stehenden Ausfall trägt die Stadt Havelberg.
(3) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden,
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des
Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 18
Mitwirkungs- und Auskunftspflicht

Die Beitragspflichtigen  sind verpflichtet, der Stadt alle zur Ermittlung der Beitragsgrundlage er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen vorzulegen und jeden Ei-
gentumswechsel, jede Veränderung der Grundstücksgröße bzw. der Anzahl der Vollgeschosse so-
wie jede Nutzungsänderung anzuzeigen.

§ 19
Ordnungswidrigkeiten

(1) Im Sinn des § 16 KAG-LSA handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Vor-
schriften dieser Satzung zuwiderhandelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00  EUR geahndet werden.

§ 20
Sprachliche Gleichstellung

Die Personenbezeichnungen gelten jeweils in der weiblichen und männlichen Form.

§ 21
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 KAG-LSA für straßen-
bauliche Maßnahmen in der Stadt Havelberg (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 29.01.1998
außer Kraft.

Havelberg, den 05.07.2007

Poloski
Bürgermeister

Stadt Havelberg
Satzung

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen
in der Stadt Havelberg

(Erschließungsbeitragssatzung -EBS-)
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997
(BGBl. I S. 2141) in Verbindung mit § 6 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Havel-
berg in seiner Sitzung am 05.07.2007 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebung des Erschließungsbeitrages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen erhebt die
Stadt Havelberg entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches Erschließungsbeiträge nach
Maßgabe dieser Satzung.

§ 2
Art der Erschließungsanlagen

Erschließungsanlagen sind:
(1) die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den baurechtlichen Vorschriften ge-
werblich zu nutzenden Flächen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze;
(2) die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahr-
baren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege);
(3) die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen;
(4) öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grünanlagen mit Ausnahme von Kinder-
spielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder
nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu Erschließung notwendig sind;
(5) Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. des Bun-
des- Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind.

§ 3
Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für
1. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten (Anlagen

nach § 127 Abs. 2 Nr.1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von
a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,
b) über zwei Geschosse bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,
c) über vier Geschosse bis zu einer Breite von 32 m,

wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind;
2. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Baugebieten (Anlagen 

nach § 127 Abs. 2 Nr.1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von
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a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m,
b) über zwei Geschosse bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,
c) über vier Geschosse bis zu einer Breite von 24 m,

wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind;
3. Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet und im Industriegebiet (Anlagen nach § 127 Abs.

2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie beidseitig und bis zu 18 m, wenn sie
einseitig zum Anbau oder zur gewerblichen Nutzung bestimmt sind;

4. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite
von 5 m;

5. Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr.3 BauGB) bis zu einer Breite von 21 m;
6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 bis 3 und

Nr. 5 gehören, bis zu einer Breite von 5 m und Grünanlagen bei Anlagen nach Nr. 4 bis zu
einer Breite von 2 m;

7. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 bis 5 genannten 
Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu
deren Erschließung notwendig sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflächen der
durch sie erschlossenen Grundstücke.

8. Der Umfang von Anlagen nach § 2 Ziff. 5 wird durch eine ergänzende Satzung im Einzel-
fall geregelt.

(2) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfassen Fahr- und Standspuren, Rad-
und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle Parkflächen und
Grünanlagen.
(3) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuelle Grünanlagen.
(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten; sie werden ermittelt, indem die
Fläche der gesamten Erschließungsanlage durch die Länge der Anlagenachse geteilt wird.
(5) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungsanlagen gehörenden
und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahrbahnen der
Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden freien
Strecken.
(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Abs. 1 unterschiedliche Breiten,
so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfähig.
(7) Endet die Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Abs.1 bestimmten Brei-
ten für den Bereich des Wendehammers um 50 v.H., mindestens aber um 8 m.

§ 4
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten für
1. den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen,
2. die Freilegung,
3. die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unterbaues, der Befesti-

gung der Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen oder Vertiefungen,
4. die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine,
5. die Radfahrwege mit Schutzstreifen,
6. die Gehwege,
7. die Beleuchtungseinrichtungen,
8. die Entwässerung der Erschließungsanlagen,
9. die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern,

10. den Anschluss an andere Erschließungsanlagen,
11. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlage,
12. die erstmalige Herstellung von Parkflächen,
13. die Herrichtung der Grünanlagen,
14. Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall und Umwelteinwirkungen i. S. des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes

§ 5
Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschließungsanlage oder für be-
stimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschließungsanla-
gen, die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand
insgesamt ermittelt werden.

§ 6
Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Stadt 10 v.H.

§ 7
Grundstück

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück in bürgerlich-rechtli-
chem Sinne.
(2) Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht
vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grund-
stück. Der Beitragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar,
insbesondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen.

§ 8
Verteilung des beitragfähigen Erschließungsaufwandes

(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Stadt (§ 6) auf
die durch die einzelne Erschließungsanlage oder im Falle der zusammengefassten Aufwandser-
mittlung durch die Erschließungseinheit bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen Grund-
stücke unter Berücksichtigung der nachfolgenden Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem die
Grundstücksflächen zueinander stehen.
(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken

1. die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für das Grundstück
im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im Bereich des Be-
bauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

3. die im Bereich der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei Grundstücken, die über
die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die 
nicht unter Nr. 6 fallen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche 
zwischen der Erschließungsanlage und der Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von
50 m dazu verläuft, bei Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen oder
lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche
zwischen der der Erschließungsanlage zugewandten Grundsstückseite und einer Linie, die 
in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 4 ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder ge-
werblich genutzt sind, die Flächen zwischen der Erschließungsanlage bzw. im Fall von Nr.
4 der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in
dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen
Nutzung entspricht;

6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe, 
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder innerhalb des im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstücks.

(3) Bei den in Abs. 2 Nr. 6 genannten Grundstücken wird nur die Grundstücksfläche nach Abs. 2
berücksichtigt.
Im Übrigen wird bei baulichen oder bebaubaren und bei gewerblich genutzten oder gewerblich
nutzbaren Grundstücken zu der nach Abs. 2 festgestellten Grundstücksfläche je Vollgeschoss 25
v.H. der Grundstücksfläche hinzugezählt.
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse
sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Ist im Einzelfall eine
Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerblich
oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise bau-
lich genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss ge-
rechnet.
(4) Die nach Abs. 2 und Abs. 3 ermittelte Grundstücksfläche wird vervielfacht

1. mit 0,5, wenn das Grundstuck nur in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung ver-
gleichbaren Weise (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) 
nutzbar ist oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils tatsächlich so genutzt
wird;

2. mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 3, § 4 und § 4 a 
BauNVO); Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne aus-
drückliche Gebietsfeststellung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend ge-
werblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Ver-
waltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

3. mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 
BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt;

4. die vorstehenden Regelungen zu Nr. 2 und Nr. 3 gelten nicht für die Abrechnung von selbst
ständigen Grünanlagen.

(5) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 S. 2 gilt bei Grundstücken,
1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die darin festgesetzte höchstzulässi-

ge Zahl der Vollgeschosse,
2. für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen

festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO 
die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Ge-
bäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet,

3. für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 
Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchst-
zulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet,

4. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Voll-
geschoss je Nutzungsebene,

5. für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von
einem Vollgeschoss,

6. für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von
zwei Vollgeschossen,

7. für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der bau-
lichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung über-
wiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert 
nach Nr. 1 bis 3;

8. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 bzw. Nr. 4 bis 7 oder der Höhe der bauli-
chen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 2 bzw. Nr. 3 überschritten wird, die 
tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhan-
denen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 2 bzw. 3,

9. für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ort-
steiles (§ 34 BauGB) liegen, wenn sie
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Voll-

geschosse.

§ 9
Grundstück an mehreren Erschließungsanlagen

(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen i. S. von § 127 Abs. 2 Nr.
1 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitragspflichtig.
(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes nur für Wohnzwecke
bestimmt oder werden sie außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für Wohnzwecke genutzt, so
wird die nach § 8 Abs. 3 ermittelte und bei der Verteilung nach § 8 Abs. 1 zu berücksichtigende
Grundfläche bei jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur zu 50 %  in Ansatz gebracht.
Ist die nach § 8 Abs. 2 festgestellte Grundstücksfläche größer als 1.300 m2, so beschränkt sich die-
se Regelung auf die Teilfläche von 1.300 m2.
(3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn

1. für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 2 oder Nr. 3 anzuwenden ist;
2. Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungsanlage i. S. von § 127 Abs. 2 BauGB 

nach geltendem Recht nicht erhoben werden konnten und auch künftig nicht erhoben wer-
den.

(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) oder durch Grünanlagen 
(§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die nach § 8 Abs. 3 ermittelte und neu
der Verteilung nach § 8 Abs. 1 zu berücksichtigende Grundstücksfläche bei der Abrechnung jedes
Wohnweges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in Ansatz gebracht.

§ 10
Kostenspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbeitrag erhoben werden für
(1) den Erwerb der Erschließungsflächen,
(2) die Freilegung der Erschließungsflächen,
(3) die Herstellung der Fahrbahn,
(4) die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen,
(5) die Herstellung der Radwege mit Schutzstreifen oder eines von ihnen,
(6) die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen,
(7) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,
(8) die Herstellung der Parkflächen,
(9) die Herstellung der Grünanlagen.

§ 11
Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen

(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie Sammelstraßen (Anlagen nach §
127 Abs. 2 Nr. 1 - 3 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn

1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen sind,
2. die Stadt Eigentümerin ihrer Flächen ist,
3. die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind.

(2) Dabei sind hergestellt
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1. Fahrbahn, Geh- und Radwege sowie Mischflächen (Kombination aus Fahrbahn und Geh-
weg ohne Abgrenzung untereinander), wenn sie einen tragfähigen Unterbau und eine Decke
aus Pflaster, Asphalt, Teer, Platten, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bau-
weise aufweisen,

2. die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten, Pflaster, Asphalt, 
Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise erhalten haben,

3. die Entwässerungsanlagen, wenn die Straßenrinnen, die Strasseneinläufe oder die sonst zur
Abteilung des Straßenoberflächenwassers erforderlichen Einrichtungen betriebsfertig her-
gestellt sind,

4. die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Anlage und den örtlichen Ver-
hältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskörpern hergestellt ist.

(3) Park- und Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbindung zum öffentlichen
Straßennetz haben, die Stadt Eigentümerin ihrer Flächen ist und 

1. die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführten Herstellungsmerkmale aufweisen,
2. die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind.

(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale einer
Erschließungsanlage abweichend von Abs. 1 - 3 festgelegt werden.

§ 12
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage (§ 133
Abs. 2 BauGB)
(2) In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit Abschluss der Maßnahme,
deren Aufwand durch den Teilbetrag gedeckt werden soll, und der Anordnung der Kostenspaltung.
(3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Erschließungsanlage entsteht die Bei-
tragspflicht mit der endgültigen Herstellung der Abschnittsmaßnahme und der Anordnung der Ab-
schnittsbildung.

§ 13
Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 Abs. 5 werden durch eine ergän-
zende Satzung im Einzelfall geregelt.

§ 14
Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag

(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang ent-
standen ist, kann die Stadt Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des vor-
aussichtlich endgültigen Erschließungsbeitrags verlangen, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grund-
stück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlagen begonnen worden
ist und die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten
ist.
(2) Die Vorleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Voraus-
leistende nicht beitragspflichtig ist.

§ 15
Beitragspflichtige

(1) Beitragpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des
Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers
der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht
nach Art. 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle
des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.
(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen
sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des
Vermögenszuordnungsgesetzes.
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum sind
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil bei-
tragspflichtig.

§ 16
Ablösung des Erschließungsbeitrages

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Ver-
trag vereinbart werden.
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die endgültige Herstellung der Er-
schließungsanlage entstehende Erschließungsaufwand anhand der Kosten für vergleichbare Er-
schließungsanlagen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 8 und 9 auf die durch die Er-
schließungsanlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen.
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Er-
schließungsbeitragssatzung vom 24.08.1995 außer Kraft.

Havelberg, den 05.07.2007

Poloski
Bürgermeister

VGem „Tangerhütte-Land“
Bekanntmachung der 1. Nachtrags-Haushaltssatzung

Die vorstehende 1. Nachtrags-Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr   2 0 0 7 wird hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht.
Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. III der Gemeindeordnung LSA mit all seinen Anlagen in
der Zeit vom

18. 10. 2007 bis      27. 10. 2007

zur Einsichtnahme in der Verwaltungsgemeinschaft „Tangerhütte-Land“, Bismarckstraße 5, 39517
Tangerhütte, während der Sprechzeiten öffentlich aus.

Tangerhütte, d. 26. 09. 2007

V o r s i t z e n d e L e i t e r i n
des Gemeinschaftsausschusses des gemeinsamen Verwaltungsamtes

VGem „Tangerhütte-Land“
Bekanntmachung der Gemeinde   L ü d e r i t z

über die Jahresrechnung 2005 sowie die Entlastung der Bürgermeisterin 
für das Haushaltsjahr 2005

Auf der Grundlage des § 108 GO LSA v. 05. 10. 1993 (GVBl. LSA S. 568), in der zuletzt geän-
derten Fassung, sowie des Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes und der Stellungnahme
der Bürgermeisterin bestätigt der Gemeinderat die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr

2 0 0 5.

Der Bürgermeisterin wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit

vom   04. 10.   bis   19. 10. 2007
im Gemeindeamt zu den Sprechzeiten öffentlich aus.

Lüderitz, d. 20. 09. 2007

Hoffmann
Bürgermeisterin

VGem „Elbe-Havel-Land“
Genehmigung

des Wappens und der Flagge
der Gemeinde Wust  

Auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 5. Ok-
tober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommu-
nalrechtlicher Vorschriften vom 16. November 2006 (GVBl. LSA S. 522) - GO LSA -  erhält die
Gemeinde Wust gemäß Antrag die Genehmigung zur Führung des nachfolgend beschriebenen
Wappens: 
Blasonierung nach der Zustimmungserklärung des Landeshauptarchives vom 15.06.2007:

In Gold ein roter Sparren, belegt mit fünf sechsstrahligen goldenen Sternen, 
im Winkel des Sparrens eine sitzende schwarze Katze mit aufgerichtetem 
Schwanz

Die Farben der Gemeinde sind - abgeleitet von der Farbe des Hauptmotivs und der Tinktur des
Schildes -:  Rot / Gold (Gelb)
Weiterhin erteile ich auf Antrag der Gemeinde Wust die Genehmigung zur Führung der nachfol-
gend beschriebenen Flagge nach der Zustimmungserklärung des Landeshauptarchives vom
15.06.2007:

Die Flagge ist rot-golden (1: 1) gestreift (Querformat: Streifen waagerecht ver-
laufend, Längsformat: Streifen senkrecht verlaufend) und mittig mit dem Ge-
meindewappen belegt.

Die bildliche Darstellung des Wappens und der Flagge sind als Anlage 1 und 2 beigefügt und Be-
standteil dieser Genehmigung.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung können Sie nach Bekanntgabe innerhalb eines Monats Widerspruch
einlegen.
Der Widerspruch ist beim Landkreis Stendal, 39576 Stendal, Hospitalstraße 1-2 schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Stendal, den 17.09.2007

Jörg Hellmuth

Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 3. Oktober 2007, Nr. 20

Seite 110



Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Scharnhorststraße 89, 39576  Stendal                                               

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters

Für die
Gemarkung     Garz
Flur(en) 1 - 5

in der Stadt Havelberg
Ortsname

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landesamt für Vermessung
und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegenschaftskarte hinsichtlich der Angaben zur tatsächlichen
Nutzung und der Lagebezeichnung ergänzt und aktualisiert.

Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeichnet.
Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden hiermit über
die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters informiert.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit

vom 22.10.2007  bis 21.11.2007 

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt    
Scharenhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo, Mi, Do  8.00 - 13.00  Uhr
Di,               8.00 - 18.00  Uhr  
Fr,               8.00 - 12.00  Uhr            

zur Einsicht ausgelegt.

Im Auftrag Auskunft und Beratung
Telefon: 0391 567-8585

gez. Dieter Kottke 0180 5 001996* 
Fax: 0391 567-8686
E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

*0,14 /Min. bei Anruf aus dem
Festnetz der Deutschen Telekom AG

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal                                                

Offenlegung
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)
Für die

Gemarkung     Garz
Flur(en) 1 - 5

in der Stadt Havelberg
Ortsname

wurde der Nachweis des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene Gebäude aus der Liegen-
schaftskarte entfernt.

Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeichnet.
Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden diese Ver-
änderungen des Liegenschaftskatasters durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom 22.10.2007  bis 21.11.2007 

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt,
Scharnhorststraße 89

während der Besuchszeiten, Mo, Mi, Do    8.00 - 13.00  Uhr
Di                  8.00 - 18.00  Uhr     
Fr                  8.00 - 12.00  Uhr                

zur Einsicht ausgelegt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der
oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht  Magdeburg, Breite
Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg einzulegen.

Im Auftrag Auskunft und Beratung
Telefon: 0391 567-8585

gez. Dieter Kottke 0180 5 001996* 
Fax: 0391 567-8686
E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

*0,14 /Min. bei Anruf aus dem
Festnetz der Deutschen Telekom AG
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